Olympe de Gouges

Olympe de Gouges wurde 1745 in einfachen Verhältnissen geboren. Nach dem Tod ihres wohlhabenden Mannes im Jahr 1788 wirkte sie als Schriftstellerin in Paris. Da sie nie eine vernünftige Schulbildung erhalten hatte, litten ihre Werke jedoch unter fehlerhafter Grammatik und Rechtschreibung, und sie konnte bei dem sehr begrenzten Kreis jener, die Zeit und Muße zum Lesen hatten, nicht genügend Anerkennung erlangen. 

Vor allem aber war den meisten LeserInnen ihr Engagement für die Rechte der Frauen suspekt. Ihre Versuche, Frauen zu organisieren und ihre Pamphlete, in denen sie gegen politische Unterdrückung und für den Schutz der Menschenrechte eintrat, machten sie schon bald zur Zielscheibe des staatlichen Terrors, welcher der Französischen Revolution folgte. Obwohl sie die Ideen der Revolution unterstützte, sprach sie sich klar gegen die Tyrannei und die politischen Morde der neuen Machthaber aus. Was jedoch die Revolutionsregierung am meisten gegen sie aufbrachte, waren ihre Forderungen nach Gleichberechtigung der Frauen.

 Am bekanntesten ist ihre „Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne” („Erklärung der Frauen- und Bürgerinnenrechte“), die sie in Anlehnung an die „Déclaration des droit s de l’ homme et du citoyen” („Erklärung der Menschen- [oder „Männer-“] und Bürgerrechte“) der Französischen Revolution verfasste. In dieser Erklärung forderte Olympe de Gouges, dass die ausgerufenen „Menschenrechte“ (das französische Wort „homme“ kann sowohl „Mensch“ als auch „Mann“ bedeuten) in gleichem Maße auch für Frauen gelten sollten. Sie verlangte Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens: Frauen sollten das Wahlrecht haben, öffentliche Ämter und Militärdienst ausüben können, sich in der Öffentlichkeit zu politischen Fragen äußern dürfen, aber auch in der Schulbildung, der Familie, dem Wirtschaftsleben und der Kirche den Männern gleichgestellt sein.

1793 wurde Olympe de Gouges unter der Anklage, eine reaktionäre Royalistin zu sein, durch die Guillotine hingerichtet.

Die ersten Staaten, die den Frauen das Wahlrecht gewährten, waren Australien (1902), Finnland (1906) und Norwegen (1913). Deutschland folgte 1918, Österreich 1919 nach. Den Schweizerinnen wurde dieses Menschenrecht erst 1971 (im Halbkanton Appenzell-Innerrhoden gar erst 1990) zuerkannt.
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